Arbeitsvertrag

zwischen der evangelischen Kirchgemeinde ............................................................... und                                                                                                      X.Y. ................................................................

1. X.Y. tritt am .......................... die Stelle als .......................................................... (Diakon, Jugendarbeiterin, Sozial-diakonischer Mitarbeiter) der Kirchgemeinde .............................. an.

Die Probezeit dauert 3 Monate. In dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen auf Ende einer Woche gekündigt werden.

2. Der/Die Vorgesetzte ist ein/eine zu bestimmende/r Vertreter/in aus der Kirchenvorsteherschaft. Namentlich ist dies ....................

Zweimonatlich führt diese Person eine Arbeitsbesprechung mit der Angestellten/ dem Angestellten durch, dazu jährlich ein Förderungsgespräch.

3. Der Stellenbeschrieb (Pflichtenheft) wird vom direkten Vorgesetzten und der Kirchenvorsteherschaft (in Absprache mit dem/der Angestellten) erstellt und umschreibt Ziele, Aufgaben (Tätigkeitsbereiche) und Kompetenzen. Er gilt als Bestandteil des Arbeitsvertrags. Der Stellenbeschrieb wird jeweils nach zwei Jahren mit der Realität verglichen und allfällige Konsequenzen besprochen und schriftlich festgehalten.

4. Die Besoldung soll sich nach den Vorgaben der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau über die Besoldung von Sozial-diakonischen Mitarbeitern richten. Auf Grund der Ausbildung und Erfahrung wird die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter in der Lohnklasse  ...... (4-7) eingereiht. Für die Ausrichtung von Sozial- und Teuerungszulagen gelten die Bestimmungen des Besoldungsreglements vom ...............

5. Die Arbeitszeit beträgt ..... Stunden pro Woche. (Bei Teilzeitanstellung: Dies entspricht ..... % der vollen Arbeitszeit.) Die Mitarbeit an Abend- und Wochenendveranstaltungen gilt als Arbeitszeit.

Im Rahmen der Tätigkeitsbereiche des Stellenbeschriebs gestaltet der/die Stelleninhaber/in seine/ihre Aufgaben selbständig.

6. Überstunden sind unvermeidlich; sie sollen regelmässig innerhalb dreier Monate ausgeglichen werden. Gesetzliche und ortsübliche Feiertage sind dienstfrei resp. ausgleichsberechtigt. Die Arbeitszeit in Lagern kann gemäss der übertragenen Verantwortung pro Tag mit 12 Stunden berechnet werden.

7. Die Ferienzeit beträgt jährlich ..... Wochen. In die Ferien fallende Feiertage können nachbezogen werden.

8. Es wird im Haus .............................. ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Die Einrichtung (Möbel, Licht, EDV) wird durch die Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt.

Befindet sich das Büro in der Wohnung des Angestellten, entschädigt dies die Kirchgemeinde mit monatlich Fr. ............

9. Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter ist zur Verschwiegenheit in Amts- und Dienstangelegenheiten verpflichtet.

10. Für die Fortbildung stehen innerhalb von 2 Jahren 10 Arbeitstage in Absprache mit der/dem Vorgesetzten zur Verfügung. 5 Tage müssen fachspezifische Themen zum Inhalt haben.

Der Besuch von 1-2-tägigen Veranstaltungen und Fachtagungen gilt nicht als Fortbildung.

Von den ausgewiesenen Kurskosten übernimmt die Kirchgemeinde einen Anteil von ..... %.

11. Ein bezahlter Weiterbildungsurlaub steht der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter nach ..... Dienstjahren in der Dauer von ..... Monaten zu, sofern sie/er regelmässig Fortbildungsangebote besucht hat.

12. Die Kirchgemeinde versichert die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter gegen Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle. Der Mitarbeiter-Prämienanteil ist in der Besoldungsverordnung festgelegt.

Die Versicherung gegen Krankheit ist Sache der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters.

Die Kirchgemeinde schliesst eine Berufshaftpflichtversicherung ab.

Die Leistungen während Arbeitsunfähigkeit und Militärdienst ..................... 

Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter ist obligatorisch bei der ..................... Pensionskasse versichert.

13. In periodischen Abständen ist eine Supervision als Praxisbegleitung zu besuchen. Die Kosten übernimmt die Kirchgemeinde. Die Supervision kann nach Absprache mit dem Vorgesetzten unterbrochen werden.

14. Die Spesen werden gemäss der ausgewiesenen Kosten entschädigt. Die Entschädigung der beruflichen Autofahrten werden pro km berechnet.

15. Die Auflösung des Dienstverhältnisses kann schriftlich gegenseitig mit einer Kündigungsfrist von .... Monaten erfolgen. 

Der/Dem Mitarbeiter/in wird auf den letzten Arbeitstag ein schriftliches Arbeitszeugnis ausgestellt.

16. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.

Ort, Datum, Unterschrift beider Parteien

Muster-Arbeitsvertrag


für eine kirchliche Jugendarbeiterin


- einen kirchlichen Jugendarbeiter 
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